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Sehr geehrte Mandanten,

bei Pensionszahlungen an einen GmbH-Gesellschafter, der aufgrund

seiner weiteren Tätigkeit als Geschäftsführer auch weiterhin eine

entsprechende Vergütung erhält, wollen Fiskus und Rechtsprechung

regelmäßig eine verdeckte Gewinnausschüttung erkennen.

Warum? Logisch ist dies nicht zu begründen, denn die Pensionszah-

lung wird aufgrund der bereits in der Vergangenheit erdienten Bezüge

geleistet. Das laufende Geschäftsführergehalt gibt es aufgrund der tat-

sächlich noch geleisteten Arbeit. Wo da die verdeckte Gewinnaus-

schüttung zu sehen ist, ist nicht begreiflich.

Man wandle den Fall schlicht mal ab auf einen Finanzrichter, der trotz

Erreichens seiner Pensionsberechtigung noch weiter als Richter tätig

ist. Höchstwahrscheinlich würde dieser seine Pension einfordern und

gleichzeitig für die Fortführung seiner Tätigkeit auch ein volles Salär

verlangen. Dem Gesellschafter-Geschäftsführer wird dies jedoch ver-

wehrt.

Erste, zarte positive Besserung verspricht ein Urteil des FG Münster

vom 25.7.2019 (Az: 10 K 1583/19 K). Darin heißt es, dass Pensionszah-

lungen an einen beherrschenden GmbH-Gesellschafter, der zugleich

als Geschäftsführer tätig ist und hierfür ein Gehalt bezieht, nicht zu ver-

deckten Gewinnausschüttungen führen. Aber dann kommt ein "wenn"!

Dies soll nämlich nur gelten, wenn die Wiedereinstellung bei Beginn

der Pensionszahlungen noch nicht beabsichtigt war, die erneute

Geschäftsführertätigkeit allein im Interesse der Gesellschaft erfolgt

und das neue Geschäftsführergehalt nicht als vollwertiges Gehalt

anzusehen ist.

Mit anderen Worten: Wenn der Gesellschafter in die Bresche springt

und dafür kaum Kohle bekommt, ist das ok! Es bleibt zu hoffen, dass

Finanzrichter künftig ähnlich entlohnt werden wollen.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Norbert Hönisch und Axel Klingner

Wirtschaftsprüfer Steuerberater
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.7.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.7. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

31.7.2020

 � Einkommensteuererklärung

 � Umsatzsteuererklärung

 � Gewerbesteuererklärung

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Juli 2020

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juli 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.7.2020.

Entfernungspauschale: Hin- und Rückweg an  
unterschiedlichen Arbeitstagen

Die Entfernungspauschale für Wege zwischen Wohnung und erster Tä-

tigkeitsstätte gilt arbeitstäglich einen Hin- und einen Rückweg ab. Legt 

ein Arbeitnehmer an einem Arbeitstag nur einen dieser Wege zurück, 

ist für den betreffenden Arbeitstag nur die Hälfte der Entfernungspau-

schale als Werbungskosten zu berücksichtigen, wie der Bundesfinanz-

hof (BFH) entschieden hat.

Der Kläger suchte regelmäßig arbeitstäglich seinen Arbeitsplatz auf 

und kehrte noch am selben Tag von dort nach Hause zurück. Vereinzelt 

erfolgte die Rückkehr nach Hause jedoch erst an einem der nachfol-

genden Arbeitstage. Der Kläger machte auch in diesen Fällen sowohl 

für die Hin- als auch die Rückfahrt die vollständige Entfernungspau-

schale als Werbungskosten geltend. Damit hatte er jedoch weder beim 

Finanzgericht noch beim BFH Erfolg.

Zur Abgeltung der Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sei für jeden Arbeits-

tag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine 

Entfernungspauschale von 0,30 Euro für jeden Entfernungskilometer 

anzusetzen, so der BFH. Die Entfernungspauschale gelte sowohl den 

Hinweg von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte als auch den 

Rückweg ab. Legt ein Arbeitnehmer die Wege zwischen Wohnung und 

erster Tätigkeitsstätte an unterschiedlichen Arbeitstagen zurück, kön-

ne er die Entfernungspauschale für den jeweiligen Arbeitstag folglich 

nur zur Hälfte, also in Höhe von 0,15 Euro pro Entfernungskilometer, 

geltend machen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 12.02.2020, VI R 42/17

Amtliches Einkommensteuer-Handbuch 2019:  
Online verfügbar

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat das Amtliche Einkommen-

steuer-Handbuch 2019 online gestellt.

Die digitale Ausgabe des Handbuchs biete eine übersichtliche Darstel-

lung aller geltenden Vorschriften des Einkommensteuergesetzes, der 

Einkommensteuer-Durchführungsverordnung und der Einkommen-

steuer-Richtlinien für den Veranlagungszeitraum 2019, erläutert das 

Ministerium. Es enthalte darüber hinaus Hinweise zu höchstrichterli-

cher Rechtsprechung, BMF-Schreiben und zu relevanten Rechtsquellen 

außerhalb des Einkommensteuerrechts.

Das BMF gibt eigenen Angaben zufolge für jedes Jahr ein Amtliches 

Einkommensteuer-Handbuch als digitale und gedruckte Ausgabe her-

aus. Das aktuelle Handbuch ist unter www.bmf-esth.de abrufbar.

Bundesfinanzministerium, PM vom 04.06.2020

Ordnungsgemäß erklärte Einkünfte nicht erfasst: 
Bestandskräftiger Steuerbescheid kann nicht  
berichtigt werden

Hat ein Steuerpflichtiger seine Einkünfte ordnungsgemäß erklärt, wer-

den diese aber vom Finanzamt trotz ergangener Prüf- und Risikohin-

weise im Rahmen eines Risikomanagementsystems nicht erfasst, so 

handelt es sich nicht um ein bloß mechanisches Versehen und eine 
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Berichtigung des bestandskräftigen Einkommensteuerbescheides nach 

§ 129 der Abgabenordnung (AO) ist ausgeschlossen. Dies hat der Bun-

desfinanzhof (BFH) entschieden. Im zugrunde liegenden Fall blieben so 

Einkünfte von fast 130.000 Euro steuerfrei.

Der Kläger hatte in seiner auf dem amtlichen Vordruck eingereichten 

Einkommensteuererklärung Einkünfte aus selbstständiger Arbeit in 

Höhe von 128.641 Euro erklärt. Beim Einscannen der Unterlagen im 

Veranlagungsbezirk des Finanzamtes wurde die Anlage S zur Einkom-

mensteuererklärung versehentlich übersehen, sodass eine Erfassung 

der Einkünfte unterblieb. Nach maschineller Überprüfung der einge-

scannten Daten durch ein Risikomanagementsystem gingen im Ver-

anlagungsbezirk mehrere Prüf- und Risikohinweise ein, die unter ande-

rem auf Einkünfte „des Ehemanns/der Ehefrau von weniger als 4.200 

Euro“ hinwiesen und eine „personelle Prüfung“ des als „risikobehaftet“ 

eingestuften Falls vorsahen.

Die zuständige Sachbearbeiterin bearbeitete diese Prüf- und Risiko-

hinweise, prüfte jedoch nicht, ob die Einkünfte aus selbstständiger 

Arbeit des Klägers zutreffend im Einkommensteuerbescheid übernom-

men worden waren. Erst im Folgejahr wurde der Fehler erkannt und 

der Einkommensteuerbescheid nach § 129 Satz 1 AO berichtigt. Das 

Finanzgericht vertrat die Auffassung, dass das Finanzamt zur Berichti-

gung des Einkommensteuerbescheids berechtigt gewesen sei. Der BFH 

folgte dem nicht und gab dem Steuerpflichtigen Recht.

§ 129 Satz 1 AO erlaube nur die Berichtigung von Schreibfehlern, Re-

chenfehlern und ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten (so genanntes 

mechanische Versehen), die beim Erlass des Verwaltungsakts unterlau-

fen sind. § 129 AO sei dagegen nicht anwendbar, wenn dem Sachbear-

beiter des Finanzamtes ein Tatsachen- oder Rechtsirrtum unterlaufen 

ist oder er den Sachverhalt mangelhaft aufgeklärt hat. Im vorliegenden 

Fall habe der fehlerhafte Einkommensteuerbescheid darauf beruht, 

dass die zutreffende Höhe der im Bescheid angesetzten Einkünfte 

nicht aufgeklärt wurde, obwohl aufgrund der Risiko- und Prüfhinweise 

Zweifel an der Richtigkeit dieser Einkünfte bestanden und deshalb eine 

weitere Sachaufklärung geboten war. Das schließe das Vorliegen eines 

bloß mechanischen Versehens und damit die Anwendung der Berichti-

gungsnorm des § 129 AO aus.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 04.01.2020, VIII R 4/17

Reguläre Anpassung der Renten „Ost“ an Westniveau 
führt nicht zu Erhöhung des Rentenfreibetrags

Die zusammen mit der „normalen“ Erhöhung der Renten erfolgende 

Angleichung der Renten im Beitrittsgebiet an das Westniveau stellt 

eine regelmäßige Rentenanpassung im Sinne des § 22 Nr. 1 Satz 3 

Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 7 Einkommensteuergesetz (EStG) dar. 

Sie kann daher laut Bundesfinanzhof (BFH) zu keiner Neuberechnung 

des steuerfreien Teils der Altersrente (so genannter Rentenfreibetrag) 

führen. Darin liege keine verfassungswidrige Ungleichbehandlung zwi-

schen den in den neuen Bundesländern gezahlten Altersrenten und 

den Altersrenten aus dem übrigen Bundesgebiet.

Der Kläger und seine verstorbene Ehefrau bezogen Altersrenten aus 

der gesetzlichen Rentenversicherung, berechnet nach dem aktuellen 

Rentenwert (Ost). Der Kläger meinte, dass die Anpassung des allge-

meinen Rentenwertes (Ost) an das Westniveau zu einer Erhöhung des 

Rentenfreibetrages führen müsse, da er ansonsten zu niedrig sei. So-

wohl das Finanzamt als Finanzgericht lehnten dies ab.

Der BFH sah dies ebenso. Er wies darauf hin, dass reguläre Renten-

erhöhungen nach dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers nicht 

zu einer Erhöhung des Rentenfreibetrags führen. Dies gelte nicht nur 

für die „normalen“ jährlichen Rentenerhöhungen, sondern auch für 

die Anpassung der in den neuen Bundesländern gezahlten Renten an 

das Westniveau. In beiden Fällen komme den regulären Rentenerhö-

hungen die soziale Funktion zu, die Stellung des Rentners im jewei-

ligen Lohngefüge zu erhalten und fortzuschreiben. Sie dynamisierten 

ähnlich einer Wertsicherungsklausel lediglich die Werthaltigkeit dieser 

Renten, im Fall der Anpassung des aktuellen Rentenwertes (Ost) bezo-

gen auf das Lohngefüge des Beitrittsgebietes.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 03.12.2019, X R 12/18

Verluste aus entschädigungslosem Aktien-Entzug 
können steuerlich geltend gemacht werden

Werden (nach dem 31.12. 2008 erworbene) Aktien einem Aktionär 

ohne Zahlung einer Entschädigung entzogen, indem in einem Insol-

venzplan das Grundkapital einer Aktiengesellschaft (AG) auf null he-

rabgesetzt und das Bezugsrecht des Aktionärs für eine anschließende 



Schaufenster Steuern Mandantenbrief der Kanzlei Hönisch Ruben Klingner PartG mbB

5

Kapitalerhöhung ausgeschlossen wird, erleidet der Aktionär einen 

Verlust, der in entsprechender Anwendung des § 20 Absatz 2 Satz 1 

Nr. 1 in Verbindung mit § 20 Absatz 4 Satz 1 des Einkommensteuerge-

setzes (EStG) steuerlich geltend gemacht werden kann. Dies hat der 

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. Er tritt damit der Auffassung des 

Bundesfinanzministeriums (BMF) entgegen. Dieses war dem Revisi-

onsverfahren beigetreten.

Im Streitfall hatte die Klägerin am 14.02.2011 und am 16.01.2012 

insgesamt 39.000 Namensaktien einer inländischen AG zu einem 

Gesamtkaufpreis von 36.262,77 Euro erworben. Im Streitjahr 2012 

wurde über das Vermögen der AG das Insolvenzverfahren eröffnet. In 

einem vom Insolvenzgericht genehmigten Insolvenzplan wurde gemäß 

§ 225a Absatz 2 der Insolvenzordnung (InsO) das Grundkapital der 

AG auf null herabgesetzt und eine Kapitalerhöhung beschlossen, für 

die ein Bezugsrecht der Klägerin und der übrigen Altaktionäre ausge-

schlossen wurde. Der börsliche Handel der Altaktien wurde eingestellt. 

Da die Klägerin für den Untergang ihrer Aktien keinerlei Entschädigung 

erhielt, entstand bei ihr ein Verlust in Höhe ihrer ursprünglichen An-

schaffungskosten. Das Finanzamt weigerte sich, diesen Verlust zu be-

rücksichtigen.

Das sah der BFH anders und gab der Klägerin Recht. Er beurteilte den 

Entzug der Aktien in Höhe von 36.262,77 Euro als steuerbaren Aktien-

veräußerungsverlust. Dieser Verlust sei nach den Beteiligungsquoten 

auf die Gesellschafter der Klägerin zu verteilen. 

Zur Begründung führte der BFH aus, dass der Untergang der Aktien 

keine Veräußerung darstelle und auch sonst vom Steuergesetz nicht 

erfasst werde. Das Gesetz weise insoweit aber eine planwidrige Re-

gelungslücke auf, die im Wege der Analogie zu schließen sei. Die in § 

225a InsO geregelte Sanierungsmöglichkeit sei erst später eingeführt 

worden, ohne die steuerliche Folgen für Kleinanleger wie die Kläge-

rin zu bedenken. Es widerspreche den Vorgaben des Gleichheitssatzes 

des Grundgesetzes in seiner Konkretisierung durch das Leistungsfähig-

keits- und Folgerichtigkeitsprinzip, wenn der von der Klägerin erlitte-

ne Aktienverlust steuerlich nicht berücksichtigt werde, wirtschaftlich 

vergleichbare Verluste (zum Beispiel aufgrund eines Squeeze-Out oder 

aus einer Einziehung von Aktien durch die AG) aber schon.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 03.12.2019, VIII R 34/16

Finanztransaktionsteuer: Hat sie noch Chancen?

Der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) informiert auf seinen Sei-

ten aktuell über den Stand der Finanztransaktiensteuer, die seit rund 

zehn Jahren von den EU-Finanzministern diskutiert wird.

So habe Olaf Scholz (SPD), nachdem er 2018 Bundesfinanzminister 

geworden war, seinen europäischen Ministerkollegen nach engen Ab-

stimmungen mit seinem französischen Kollegen Le Maire im Dezem-

ber 2019 einen finalen Vorschlag für einen Richtlinientext zur Einfüh-

rung der Finanztransaktionsteuer vorgelegt. Dieser orientiere sich an 

der bereits seit 2012 existierenden französischen Aktiensteuer.

Besteuert werde danach der Aktienerwerb gelisteter Unternehmen, 

die ihren Hauptsitz im jeweiligen Inland haben sowie im Inland und 

im Ausland ausgegebene Hinterlegungsscheine, die mit Aktien dieser 

Unternehmen unterlegt sind. Dabei würden nur Aktien von solchen 

Unternehmen einbezogen, deren Marktkapitalisierung über einer 

Milliarde Euro liegt. Der Steuersatz solle 0,2 Prozent betragen. Die 

Besteuerung betrifft laut DStV in erster Linie institutionelle Anleger. 

Denn der Anteil der Geschäfte von Privatanlegern am Handelsvolu-

men mit deutschen Aktien sei mit insgesamt drei Prozent sehr klein. In 

Deutschland fielen 150 Firmen unter diese Regelung.

Der nun zur Abstimmung vorgelegte Text reiche nicht mehr an den ur-

sprünglichen Finanztransaktionsteuer-Vorschlag der EU-Kommission 

heran, hebt der DStV hervor. Die Ausklammerung des Derivatehan-

dels, die oben aufgeführten Eckdaten und der auf den zehn Staaten be-

grenzte Wirkungskreis führe zu geschätzten Einnahmen von rund 3,6 

Milliarden Euro. Diese Einnahmen sollen in den nationalen Haushalten 

verbucht werden. 

Der finale Kompromissvorschlag liege im Mai 2020 bereits wieder über 

ein halbes Jahr auf Eis. Nun solle es die deutsche Ratspräsidentschaft 

richten. Die Koalition der Willigen scheine ebenfalls zu bröckeln, so 

der DStV. Österreich habe sich bereits nach Verkündigung des „finalen 

Kompromisses“ ausgeklinkt. Innerhalb der Koalition fordere Entwick-

lungsminister Gerd Müller (CSU) eine Rückkehr zur Ursprungsidee von 

2011. Mit dem Austreten Österreichs aus der verstärkten Zusammen-

arbeit seien es nur noch neun EU-Staaten. Eine weitere Absage eines 

EU-Staates bedeute das Aus für die verstärkte Zusammenarbeit und 

das für das Projekt Finanztransaktions-/Aktiensteuer.
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Am Ende könnte aus einer gut gemeinten europäischen Finanztrans-

aktionsteuer eine koordinierte Aktiensteuer für ein Drittel der EU-

Mitgliedstaaten werden, befürchtet der DStV. Sollte die gemeinsame 

Verabschiedung nicht gelingen, werde die Einführung einer nationalen 

Börsenumsatzsteuer unausweichlich.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 04.06.2020

Kein Elterngeld bei Wohnsitz im Ausland

Elterngeld wird Personen gewährt, die einen Wohnsitz oder ihren ge-

wöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Darüber hinaus können 

Personen anspruchsberechtigt sein, die vorübergehend ins Ausland 

abgeordnet oder versetzt beziehungsweise bei einer zwischen- oder 

überstaatlichen Einrichtung tätig sind. Diese Voraussetzungen lagen 

in einem Fall eines in die USA ausgereisten hessischen Postbeamten 

während der von seinem Dienstherrn gewährten Elternzeit nicht vor, 

wie das Landessozialgericht (LSG) Hessen entschied.

Der 1973 geborene Postbeamte, dem Sonderurlaub ohne Besoldung 

gewährt wurde, löste 2014 seine Wohnung in Deutschland auf und 

reiste mit seiner US-amerikanischen, schwangeren Ehefrau in die USA, 

wo er seitdem ununterbrochen lebt. Jeweils nach der Geburt seiner 

Töchter im August 2014 und Mai 2016 beantragte der Mann gegen-

über dem Land Hessen die Gewährung von Elterngeld. Dies wurde 

mit der Begründung abgelehnt, dass er über keinen Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthalt in Deutschland verfüge.

Die Klage des Postbeamten hatte weder in erster noch in zweiter In-

stanz Erfolg. Der Kläger habe weder seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

noch einen Wohnsitz in Deutschland, führt das LSG Hessen aus. Er 

habe seine Wohnung vor der Ausreise in die USA aufgegeben. Bereits 

damals sei ein Aufenthalt in den USA von mehr als einem Jahr geplant 

gewesen. Sein Dienstherr, die Deutsche Post AG, habe ihn auch nicht 

ins Ausland versetzt oder abgeordnet. Der Kläger sei schließlich nicht 

vorübergehend bei einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung 

tätig. Denn das Generalkonsulat in Houston (Texas), bei welchem er 

seit September 2015 als Pförtner teilzeitbeschäftigt sei, sei eine deut-

sche Behörde auf exterritorialem Gebiet ohne zwischen- oder über-

staatlichen Charakter.

Die Revision wurde nicht zugelassen.

Landessozialgericht Hessen, L 5 EG 9/18

Kindergeld: Ein „Baustein der Personalentwicklung“ 
kostet den Anspruch

Schließt ein junger Mann seine Ausbildung zum Bankkaufmann ab und 

arbeitet er Vollzeit in dem Beruf bei seinem Ausbildungsbetrieb, so 

sind seine Eltern nicht (mehr) kindergeldberechtigt, wenn er parallel 

zu seiner Tätigkeit ein Bankfachwirt-Studium aufnimmt, das er am Fei-

erabend und am Wochenende durchführt. 

Das gelte auch dann, so das Niedersächsische Finanzgericht, wenn die 

Zulassung zu diesem Studium nur mit einer abgeschlossenen Berufs-

ausbildung oder mit einer Berufserfahrung von mindestens drei Jahren 

möglich ist. Es handelt sich nicht mehr um eine „erweiterte Erstaus-

bildung“, sondern um eine Weiterbildungsmaßnahme. Außerdem war 

das Studium hier als ein „Baustein der Personalentwicklung“ zu quali-

fizieren, so dass ein Anspruch auf Kindergeld nicht besteht. 

Niedersächsisches FG, 13 K 171/17 vom 12.11.2019
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Google Earth muss Grundstück nicht verpixeln

Google ist nicht verpflichtet, ein Grundstück, das auf seinem Karten-

dienst Google Earth angezeigt wird, zu verpixeln. Dies hat das Land-

gericht (LG) Itzehoe entschieden und die Klage des Bewohners eines 

Grundstücks abgewiesen. Für den Dienst streite die Informationsfrei-

heit, die hier höher zu gewichten sei als das allgemeine Persönlich-

keitsrecht des Bewohners.

Der Kläger hatte auf Unkenntlichmachung durch Verpixelung eines 

von ihm bewohnten Grundstücks im Onlinedienst Google Earth ge-

klagt. Bei Google Earth, das unter anderem über die Internetseite 

„https://www.google.de/maps“ abrufbar ist, ist die Welt von oben 

abgebildet und kann von jedermann betrachtet werden. Dabei findet 

keine „Echtzeit“- sondern eine Einmaldarstellung statt. Auf der Auf-

nahme ist das Grundstück in mittelmäßiger Bildqualität frontal von 

oben abgebildet. Es sind die Dächer des Hauses und die Gartenanlage 

zu sehen. Personen, Fenster und Türen sind nicht erkennbar. Soweit die 

Adresse bei Google Maps eingegeben wird, landet der Marker auf der 

Straße zwischen vier Grundstücken. Eine genaue Zuordnung zu dem 

Grundstück ist dadurch nicht möglich. Diese findet lediglich bei Einga-

be der Koordinaten statt; dann zeigt der Marker direkt auf das konkrete 

Grundstück.

Das LG hat zwar einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht 

des Klägers gesehen, das auch das Recht erfasse, sich in seinen priva-

ten Bereich zurück zu ziehen. In diesem Fall hat es aber den Eingriff 

von Google für gerechtfertigt erachtet. So hat es im Rahmen einer 

Abwägung, die zwischen widerstreitenden grundrechtlich geschützten 

Rechten stattfindet, das Recht Googles auf Informationsfreiheit, die 

auch das Bereitstellen von Informationen erfasse, sowie das Recht auf 

freie Berufsausübung für höherwertig erachtet als den Eingriff in die 

Privatsphäre des Klägers.

Dies hat das LG insbesondere damit begründet, dass auf der Aufnahme 

weder Personen noch sonstige Details aus dem Privatleben und der Le-

bensgestaltung des Klägers und seiner Familie erkennbar sind. Ein Ein-

blick in das Haus selbst oder Zugänge in das Haus, was für Einbrecher 

interessant sein könnte, seien nicht gegeben. Auch habe Google das 

Grundstück nicht „ausgespäht“, um Informationen über den Kläger 

oder seine Familie zu erhalten und diese zu veröffentlichen. Vielmehr 

sei lediglich das zu sehen, was von jedermann auch aus einem Flugzeug 

oder Helikopter zu sehen gewesen wäre. Darüber hinaus habe Google 

keine Verknüpfung von Daten des Klägers, wie seinem Namen mit der 

Adresse, vorgenommen.

Auf der anderen Seite biete Google einen Dienst an, der es jeder-

mann ermöglicht, sich ein Bild von der Welt von oben zu machen. Ein 

Anspruch auf Verpixelung von Grundstücken ohne weitergehenden 

Eingriff in die Privatsphäre im Einzelfall würde zu einer Unbrauch-

barmachung des Dienstes führen. Das öffentliche Interesse, sich die 

Informationen über diesen Dienst zu beschaffen, sei im Rahmen des 

Artikels 5 Grundgesetz mit zu berücksichtigen.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Landgericht Itzehoe, Urteil vom 11.06.2020, nicht rechtskräftig

Mietrecht: Uralt Wertloses kann nicht beschädigt 
werden

Übergibt ein Vermieter einem Mieter ein Haus und erklärt er, er könne 

renovieren, „wie er möchte“ (womit der Mieter auch begann), so hat 

der Vermieter später keinen Anspruch auf Schadenersatz, wenn sich 

herausstellt, dass das Haus verkauft werden soll, und der Mieter die 

Renovierungsarbeiten abbricht. 

Der Vermieter forderte etwas mehr als 9.000 Euro, weil er Wände 

vorfand, an denen (uralte) Tapeten halb abgerissen herunterhingen. 

Der Vermieter argumentierte, der Mieter hätte entweder die Renovie-

rungsarbeiten beenden oder den vorherigen Zustand wiederherstellen 

müssen. 

Zwar bestätigte der Bundesgerichtshof, dass der Mieter grundsätzlich 

eine Pflichtverletzung begehe, wenn er, ohne anschließend neue Tape-

te anzubringen, in der Wohnung vorgefundene Tapeten ganz oder teil-

weise entfernt. Der Vermieter dürfe aber nicht unabhängig von Alter 

und Zustand der entfernten Tapetenteile einen Schaden in Höhe von 

80 Prozent der Kosten geltend machen, die für eine Neutapezierung 

der Wände erforderlich wären. 

Hier reduzierte der BGH den Schaden sogar auf „0“, weil die Tapeten 

mehr als 30 Jahre alt waren und – obwohl nicht zum Überstreichen 

Allgemeine 
Informationen
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geeignet – schon mehrfach bepinselt worden sind. Mit Blick auf den 

desaströsen Zustand der Tapete konnte sie gar nicht „beschädigt“ 

werden. 

BGH, VIII ZR 263/17

Jobcenter muss keine Miete für Scheinverträge  
zahlen

Das Jobcenter muss nur dann Miete für Grundsicherungsempfänger 

übernehmen, wenn die tatsächlichen Kosten offengelegt werden. Han-

delt es sich bei dem Mietvertrag um einen Scheinvertrag, so ist es nicht 

zur Zahlung der Miete verpflichtet, wie das Landessozialgericht (LSG) 

Niedersachsen-Bremen entschieden hat.

Zugrunde lag das Verfahren einer Familie mit vier Kindern, die Ende 

2019 in den Landkreis Northeim gezogen war. Zuvor hatte sie beim 

Jobcenter ein Mietangebot über die neue Wohnung vorgelegt, das sich 

auf rund 1.070 Euro belief.

Nachdem das Jobcenter mitgeteilt hatte, dass der Mietpreis für eine 

120-Quadratmeter-Wohnung in dörflicher Lage unangemessen ist, 

änderte der in Moskau wohnhafte Vermieter das Angebot kurzfristig 

auf 750 Euro ab. Auch die Wohnfläche war mit 130 Quadratmetern 

nicht mehr die gleiche. Das Jobcenter wurde hellhörig und stellte fest, 

dass der Vermieter der Vater der aus Russland stammenden Frau ist, 

die das Haus in seinem Namen erworben hatte. Die Übernahme der 

Mietkosten wurde deshalb von der Vorlage von Zahlungsnachweisen 

abhängig gemacht.

Hiergegen hat die Familie einen Eilantrag gestellt. Sie hat sich auf dro-

hende Obdachlosigkeit berufen und vorgetragen, dass der Vermieter 

mit Kündigung wegen Zahlungsrückständen gedroht habe. Die Miete 

solle direkt auf ein Konto in Moskau überwiesen werden.

Das LSG hat die Rechtsauffassung des Jobcenters überwiegend bestä-

tigt. Die Familie müsse die tatsächlichen Kosten offenlegen und könne 

nicht lediglich auf den Mietvertrag verweisen, da es sich wegen vieler 

Indizien um einen Scheinvertrag handele. Es sei nicht marktüblich, dass 

ein Mietangebot ohne weiteres um circa 30 Prozent herabgesetzt wer-

de. Die reduzierte Miete sei auch nicht – wie die Familie meinte – be-

sonders günstig, da die Immobilie lediglich 80.000 Euro gekostet habe 

und sich damit in wenigen Jahren refinanziert hätte. Widersprüchlich 

sei auch das Vorbringen zu den Zahlungsmodalitäten. Denn wenn der 

angebliche Vermieter auch Barzahlung bei Besuchen in Deutschland 

akzeptierte, so seien Mahnung und Kündigungsdrohung schon vor sei-

ner Anreise nicht nachvollziehbar.

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 

25.05.2020, L 11 AS 228/20 B ER

Kindesumgang darf auch in Corona-Zeiten nicht  
verweigert werden

Dass die Corona-Pandemie grundsätzlich nicht dazu führt, dass dem 

nicht betreuenden Elternteil der Umgang mit seinem Kind verweigert 

werden kann, stellt das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig klar. 

Der Vater eines fast sechsjährigen Mädchens hatte beim Familienge-

richt eine Umgangsregelung erwirkt, die Kontakte mit seiner Tochter 

am Wochenende mit Übernachtungen vorsah. Dagegen hatte die Mut-

ter Beschwerde zum OLG eingelegt und hierfür Verfahrenskostenhilfe 

beantragt.

Der Antrag hatte keinen Erfolg. Das OLG entschied, dass der Umgang 

mit dem Vater dem Kindeswohl diene. Die Mutter sei auch nicht be-

rechtigt, die Kontakte aufgrund der Corona-Pandemie zu verweigern. 

Die Pandemie biete weder einen Anlass, bestehende Umgangsregeln 

abzuändern, noch, den Umgang auszusetzen.

Auch wenn der Vater und das Kind nicht in einem Haushalt lebten, sei 

der Umgang nicht verboten. Der Umgang zwischen einem nicht be-

treuenden Elternteil und seinem Kind gehöre zum absolut notwendi-

gen Minimum zwischenmenschlicher Kontakte.

Etwas Anderes gelte nur dann, wenn der Kontakt aus tatsächlichen 

oder rechtlichen Gründen nicht möglich sei, etwa wegen Quarantäne, 

Ausgangssperre oder der nachweislichen Infektion des umgangsbe-

rechtigten Elternteils oder eines Angehörigen seines Haushalts mit Co-

vid 19. Die Erkrankung des Kindes selbst stehe einem Umgang dagegen 

grundsätzlich nicht entgegen, weil auch der zum Umgang berechtigte 

Elternteil sein krankes Kind versorgen und pflegen könne.

Oberlandesgericht Braunschweig, Beschluss vom 20.05.2020, 1 UF 

51/20
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droms“ abgebrochen. Eine im November 2011 durchgeführte MRT-

Untersuchung ergab eine „Balkenagenesie“. Dabei handelt es sich um 

ein Fehlen des Balkens zwischen den beiden Gehirnhälften. In solchen 

Fällen kommen zwar die meisten Kinder gesund zur Welt, in zwölf Pro-

zent der diagnostizierten Fälle kommt es allerdings zu schweren Be-

hinderungen. Ob die Kläger über diesen Befund hinreichend aufgeklärt 

wurden, ist zwischen den Parteien streitig. Die Klägerin brachte das 

Kind zur Welt, es leidet an schweren körperlichen und geistigen Ein-

schränkungen.

Die Eltern des Kindes verlangen von dem Krankenhaus und den be-

handelnden Ärzten Ersatz ihres durch die Betreuung des schwer behin-

derten Kindes entstehenden Mehraufwandes, weil sie auf das Risiko 

einer schweren Behinderung nicht hingewiesen worden seien. Sie be-

haupten, sie hätten bei Kenntnis dieses Risikos die Schwangerschaft 

abgebrochen. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Das OLG Karlsruhe hat auf die Berufung der Kläger der Klage über-

wiegend stattgegeben. Nach dem Behandlungsvertrag seien die Ärzte 

verpflichtet gewesen, die Klägerin auf das Risiko einer schweren Behin-

derung hinzuweisen. Denn die Eltern hätten sich mit dem erkennbaren 

Ziel in die Behandlung begeben, möglichst frühzeitig über solche mög-

lichen Schädigungen informiert zu werden. Zwar hätten die behan-

delnden Ärzte der Klägerin empfehlen können, die Schwangerschaft 

nicht abzubrechen, da das Risiko einer schweren Fehlbildung zwar be-

stehe, in der überwiegenden Zahl der Fälle die Kinder aber gesund zur 

Welt kämen. Die Information über das Risiko einer schweren Behinde-

rung habe den Eltern jedoch nicht vorenthalten werden dürfen.

Die Eltern seien im Arztgespräch auf mögliche Verzögerungen in der 

Entwicklung, aber nicht über das Risiko schwerer Schädigungen auf-

geklärt worden. Das OLG kam nach Anhörung der Mutter zu dem Er-

gebnis, dass diese bei Kenntnis des Risikos einer schweren Behinderung 

die Schwangerschaft abgebrochen hätte und – nach sachverständiger 

Beratung durch einen Psychiater – dass der Schwangerschaftsabbruch 

im vorliegenden Ausnahmefall aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt 

bereits absehbaren, außergewöhnlich schweren gesundheitlichen Fol-

gen für die Mutter gemäß § 218a Absatz 2 StGB gerechtfertigt gewe-

sen wäre.

Das OLG hat der Mutter im Hinblick auf die bei ihr eingetretenen, 

schwerwiegenden psychischen Folgen, die ebenfalls durch einen psy-

chiatrischen Sachverständigen festgestellt wurden, ein Schmerzens-

geld in Höhe von 20.000 Euro zugesprochen. Ferner wurde den Eltern 

Schadenersatz wegen der gegenüber einem gesunden Kind entstehen-

den vermehrten Unterhaltsleistungen und des vermehrten Pflegeauf-

wandes zugesprochen. Dabei wurde insbesondere berücksichtigt, dass 

das Kind unter einer Fehlbildung der Augen leidet, nicht laufen, krab-

beln, sprechen und greifen kann, der Schluckreflex schwer gestört ist 

und eine starke, therapieresistente Epilepsie eine erhöhte Fürsorge 

und dauernde Rufbereitschaft erfordert.

Die Revision wurde nicht zugelassen. Die Nichtzulassungsbeschwerde 

zum Bundesgerichtshof ist möglich.

Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 19.02.2020, 7 U 139/16

Vergebliche Prozesskosten können bei der  
Erbschaftsteuer abgezogen werden

Kosten eines Zivilprozesses, in dem ein Erbe vermeintliche zum Nach-

lass gehörende Ansprüche des Erblassers geltend gemacht hat, sind als 

Nachlassregelungskosten vom Erwerb von Todes wegen abzugsfähig. 

Die faktische „Steuerfreiheit“ bei misslungener Rückforderung steht 

dem Abzug nicht entgegen. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Der 1999 verstorbene Erblasser hatte seine Porzellansammlung 1995 

einem städtischen Museum geschenkt. Die Erben forderten nach sei-

nem Tod von der Stadt die Rückgabe der Sammlung mit der Begrün-

dung, dass der Erblasser bei der Schenkung nicht mehr geschäftsfä-

hig gewesen sei. Die Klage und die eingelegten Rechtsmittel waren 

jedoch erfolglos und die Erben blieben auf den Prozesskosten sitzen. 

Sie machten die Kosten daher bei der Erbschaftsteuer als Nachlassver-

bindlichkeit steuermindernd geltend. Weil dies vom Finanzamt jedoch 

abgelehnt wurde, zogen die Erben erneut vor Gericht – mit Erfolg.

Der BFH begründet seine Entscheidung mit § 10 Absatz 5 Nr. 3 Satz 1 

des Erbschaftsteuergesetzes (ErbStG). Danach seien als Nachlassver-

bindlichkeiten unter anderem die Kosten abzugsfähig, die dem Erwer-

ber unmittelbar im Zusammenhang mit der Regelung des Nachlasses 

oder mit der Erlangung des Erwerbs entstehen. Zu diesen Ausgaben 

könnten auch Kosten zählen, die der Erbe durch die gerichtliche Gel-

tendmachung von (vermeintlichen) zum Nachlass gehörenden An-

sprüchen des Erblassers zu tragen hat. Die Kosten müssten in engem 
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dung, dass der Erblasser bei der Schenkung nicht mehr geschäftsfä-

hig gewesen sei. Die Klage und die eingelegten Rechtsmittel waren 

jedoch erfolglos und die Erben blieben auf den Prozesskosten sitzen. 

Sie machten die Kosten daher bei der Erbschaftsteuer als Nachlassver-

bindlichkeit steuermindernd geltend. Weil dies vom Finanzamt jedoch 

abgelehnt wurde, zogen die Erben erneut vor Gericht – mit Erfolg.

Der BFH begründet seine Entscheidung mit § 10 Absatz 5 Nr. 3 Satz 1 

des Erbschaftsteuergesetzes (ErbStG). Danach seien als Nachlassver-

bindlichkeiten unter anderem die Kosten abzugsfähig, die dem Erwer-

ber unmittelbar im Zusammenhang mit der Regelung des Nachlasses 

oder mit der Erlangung des Erwerbs entstehen. Zu diesen Ausgaben 

könnten auch Kosten zählen, die der Erbe durch die gerichtliche Gel-

tendmachung von (vermeintlichen) zum Nachlass gehörenden An-

sprüchen des Erblassers zu tragen hat. Die Kosten müssten in engem 

zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit dem Erwerb von Todes 

wegen stehen und dürften nicht erst durch die spätere Verwaltung des 

Nachlasses anfallen (§ 10 Absatz 5 Nr. 3 Satz 3 ErbStG).

§ 10 Absatz 6 Satz 1 ErbStG stehe dem Abzug der Prozesskosten als 

Nachlassverbindlichkeiten nicht entgegen. Nach dieser Vorschrift sei-

en Schulden und Lasten nicht abzugsfähig, soweit sie in wirtschaftli-

chem Zusammenhang mit Vermögensgegenständen stehen, die nicht 

der Besteuerung nach dem ErbStG unterliegen. Die Vorschrift gelte 

nur für vom Erblasser begründete Schulden und Lasten und sei deshalb 

nicht auf Nachlassregelungskosten im Sinne des § 10 Absatz 5 Nr. 3 

Satz 1 ErbStG anwendbar.

Vergebliche Prozesskosten für die Rückholung der Porzellansamm-

lung des Erblassers sind laut BFH damit grundsätzlich abzugsfähig; sie 

müssten aber im Einzelnen nachgewiesen werden. Das Gleiche gelte 

für die Kosten der anwaltlichen Vertretung.

Wie der BFH weiter entschied, ist dagegen der Abzug von Prozesskos-

ten ausgeschlossen, die dem Erben entstanden sind, weil er Schaden-

ersatz wegen verspäteter Räumung und Herausgabe einer geerbten 

Wohnung vom Mieter verlangt hat. Bei diesen Ausgaben handele es 

sich um nicht abzugsfähige Kosten der Nachlassverwertung (vgl. § 10 

Absatz 5 Nr. 3 Satz 3 ErbStG).

Bundesfinanzhof, Urteil vom 06.11.2019, II R 29/16

Benutzung eines Mobiltelefons: Nicht beim  
Wegräumen von Papierblättern

Wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeugs während des Wegräumens ei-

niger Papierblätter ein Mobiltelefon in der Hand hält, kann nicht von 

einer Benutzung des Mobiltelefons ausgegangen werden. Dies hat das 

Oberlandesgericht (OLG) Hamm entschieden.

Der betroffene Fahrzeugführer befuhr im April 2018 mit einem Sat-

telzug eine Straße. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle konnte festge-

stellt werden, dass er ein Mobiltelefon in der rechten Hand hielt und 

mit diesem in der Hand lose auf dem Armaturenbrett liegende Zettel 

aufnahm.

Das Amtsgericht (AG) Coesfeld hat den Fahrzeugführer am 20.08.2018 

wegen verbotswidriger Benutzung eines Mobiltelefons zu einer Geld-

buße von 125 Euro verurteilt (3b OWi 155/18).

Gegen dieses Urteil hat sich der Fahrzeugführer mit seiner Rechtsbe-

schwerde gewandt – vorläufig mit Erfolg. Allein das bloße Halten des 

Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs sei kein Verstoß 

gegen das Benutzungsverbot nach § 23 Absatz 1a der Straßenverkehrs-

ordnung (StVO), so das OLG. Ein anderes Verständnis von dieser Re-

gelung wäre schon mit dem Wortlaut der Vorschrift, die jedenfalls ein 

„Benutzen“ voraussetze, nicht vereinbar. Fehle es daher an einer „Be-

nutzung“, so unterfalle auch allein das „Halten“ nicht dem Verbot des 

§ 23 Absatz 1a StVO. Das OLG Hamm hat deshalb das amtsgerichtli-

che Urteil aufgehoben und die Sache an das AG zurückverwiesen, da 

Feststellungen zu einer etwaigen Benutzung des Mobiltelefons noch 

getroffen werden könnten.

Oberlandesgericht Hamm, Beschluss vom 07.03.2019, 4 RBs 392/18, 

unanfechtbar


